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Flüchtlingsrat BadenFlüchtlingsrat BadenFlüchtlingsrat BadenFlüchtlingsrat Baden----Württemberg fordert Württemberg fordert Württemberg fordert Württemberg fordert 
vorbehaltlose Anerkennung der Kinderrechtevorbehaltlose Anerkennung der Kinderrechtevorbehaltlose Anerkennung der Kinderrechtevorbehaltlose Anerkennung der Kinderrechte    
 
Herzlichen Glückwunsch! Die UN-Kinderrechtskonvention kann morgen 
ihren 20. Geburtstag feiern. Allerdings können Flüchtlingskinder in 
Deutschland diese Rechte nicht vorbehaltlos feiern. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat bei ihrer Ratifizierung im April 1992 nämlich eine 
Erklärung abgegeben, mit der sich Deutschland das Recht vorbehalten 
hat, Unterschiede zwischen In- und Ausländern zu machen. 
Dies führte und führt immer wieder zu Ausgrenzung und Benachteiligung 
bei Bildung, Unterbringung sowie medizinischer, psychologischer und 
sozialer Versorgung. So hat das Land Baden-Württemberg zwar endlich 
auch die Schulpflicht für Flüchtlingskinder eingeführt, allerdings beginnt 
sie erst 6 Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. Dies macht es 
Flüchtlingskindern immer noch schwerer, ihr Recht auf Schule und 
Bildung durchzusetzen. 
 
Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg begrüßt ausdrücklich die Ab-
sichtserklärung der neuen Bundesregierung, den Vorbehalt zurückzu-
nehmen. Zuletzt war dieses Vorhaben am Veto einiger Bundesländer 
gescheitert, darunter auch Baden-Württemberg, die eine Rücknahme 
explizit abgelehnt hatten. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordert 
die Landesregierung dazu auf, die Verweigerungshaltung aufzugeben 
und einer Rücknahme des Vorbehaltes zur UN-Kinderrechtskonvention 
zuzustimmen.  
 
Am 5. April 2010 wird es 18 Jahre her sein, dass die Konvention nur mit 
Vorbehalt ratifiziert wurde. Ein gutes Zeichen des Kinderlandes Baden-
Württemberg wäre, bis dahin UN-Kinderrechte vorbehaltlos für jedes 
Kind egal welcher Staatsangehörigkeit und Herkunft zu gewähren. Das 
Signal dafür kann schon jetzt auf den Weg gebracht werden. 
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